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Mietspiegel 2007 – was hat der Mieter davon?

Von Jutta Matuschek, AG Wohnen der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus

Der Mietspiegel 2007 wird morgen, am 11. Juli,  durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung veröffentlicht. Zeitungen warnten im Vorfeld vor deftigen Mieterhöhungen  und  die großen Berliner Mieterverbände erklärten ihren Auszug aus dem Beratungsgremium, das den Mietspiegel erstellt. Sie wiederholten dabei ihre Kritik an den Mietspiegeln von 2005 und 2003 und warfen der  rot-roten Koalition  vor, das Geschäft der Heuschrecken zu machen. Was ist dran an dieser Kritik? 

1. Wozu gibt es überhaupt den Mietspiegel?

Der Mietspiegel spiegelt die Mietentwicklung wieder, er legt sie nicht fest. Er ist ein Abbild der tatsächlichen Mieten und kein Instrument der Mietbegrenzung aus sozialen oder anderen Erwägungen. Der Mietspiegel steht Mietern und Vermietern gleichermaßen zur Verfügung, um bei Mietfestlegungen einen anerkannten Vergleichsmaßstab zu haben. 

In erster Linie hilft er Mietern in bestehenden Mietverhältnissen, sich vor willkürlichen Mieterhöhungen zu schützen. Denn er trägt dazu bei, dem permanenten Bestreben des Vermieters, die Erträge zu erhöhen, öffentlich nachvollziehbare Grenzen zu setzen. Ein qualifizierter, anerkannter Mietspiegel wird im Zweifels- und Streitfall bei Gerichten allen anderen Vergleichsmethoden vorgezogen werden, um festzustellen, ob eine verlangte Mieterhöhung angemessen ist oder nicht. 

Bei Neuvermietungen ist der Mietspiegel für die Mieter eine Orientierung, ob die geforderte Miete angemessen ist. Der Vermieter kann natürlich auch eine höhere Miete verlangen. Er kann sie jedoch nur umsetzen, wenn er dafür zahlungskräftige Mieter findet. Ohne Mietspiegel könnten Vermieter tendenziell höhere Mieten durchsetzen. Der Mietspiegel verleiht zugleich gemäßigten Mieterhöhungen in dem in ihm abgesteckten Rahmen eine größere „Plausibilität“ und Durchsetzungskraft.

2. Wie wird der Mietspiegel erstellt?

Der Mietspiegel wird auf wissenschaftlicher Grundlage erarbeitet. Dazu werden repräsentativ und nach strengen statistischen Verfahren die Mieten in unterschiedlichen Wohnlagen erfasst und nach den jeweiligen Mietbestandteilen beurteilt. Sinn und Zweck ist es, die ortsübliche Vergleichsmiete möglichst genau und zutreffend zu ermitteln. Die ortsübliche Vergleichsmiete ist die Miete, die üblicherweise für eine Wohnung vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage gezahlt wird. In der Arbeitsgruppe, die den Mietspiegel erstellt, vertreten waren: 

Als Vertreter der Mieterinteressen

· Berliner Mieterverein e.V.

· Berliner Mietergemeinschaft e.V.

· Mieterschutzbund Berlin e.V.

Als Vertreter der Vermieterinteressen

· Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzvereine e.V.

· Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen in Berlin/Brandenburg e.V.

· Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

Sonstige Institutionen

· Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

· Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin

· Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Mieten

· Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

· Senatsverwaltung für Justiz

· Investitionsbank Berlin

· Statistisches Landesamt Berlin.

Die wissenschaftliche Begleitung wurde vom GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnungsforschung GmbH vorgenommen. 

Diese Arbeitsgruppe hat die Berliner Wohnungen entsprechend des Berliner Straßenverzeichnisses in gute, mittlere und einfache Wohnlagen eingestuft, bei Streitfällen Begehungen vorgenommen.

Als erstes wird die ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt. Beim Vorliegen bestimmter Merkmale, die den Wohnwert steigern bzw. mindern, kann diese überschritten bzw. unterschritten werden. Die daraus resultierenden Werte sind im Mietspiegel als Spannenwerte ausgewiesen.

Der Ausstieg der Mietervertretungen aus der Arbeitsgruppe bezieht sich einzig und allein auf die Ausweisung dieser Spannenwerte, nicht auf die generellen Einstufungen und Ermittelungen der ortüblichen Vergleichsmiete für die verschiedenen Wohnlagen in Berlin. Die Mietervertretungen befürchten, dass die ausgewiesenen Spannenbreiten durch die Vermieter zu weiteren Mieterhöhungen ausgenutzt werden. Allerdings gilt dieses Argument natürlich auch in der anderen Richtung. Die Mieter hätten bei größeren Spannenbreiten nach unten zusätzliche Argumente, um sich gegen Mieterhöhungsverlangen der Vermieter zur Wehr zu setzen. 

Ein Beispiel: Der neue Mietspiegel 2007 führt als neues „Wohnwert minderndes“ und damit potentiell mietsenkendes Merkmal „innen liegende Bäder“ auf, also Bäder ohne Fenster. Dadurch wird insbesondere in den Plattenbausiedlungen den Mieterhöhungsbegehren der Vermieter ein weiteres Hindernis in den Weg gelegt.   

3. Was kann die Koalition 2009 besser machen?

Die Koalitionsvereinbarung besagt: „Das Instrument des qualifizierten Mietspiegels, einschließlich der Wohnlageneinstufung und der Spanneneinordnung, zur Dämpfung der Mietpreisentwicklung wird weitergeführt … und im Konsens zwischen Vermieter- und Mieterseite weiter entwickelt.“

Der Mietspiegel wird weder durch das  Abgeordnetenhaus noch durch den Senat beschlossen, sondern durch Veröffentlichung bekannt gemacht. Die Koalition war in der Arbeitsgruppe Mietspiegel durch die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Justiz vertreten. Die Abgeordneten konnten davon ausgehen, dass die Senatsverwaltungen das politische Ziel eines Konsens zwischen Mieter- und Vermietervertretern verfolgt. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung legte ihrerseits einen besondere Wert auf die juristische Anerkennung eines qualifizierten Mietspiegels, um einem Zustand ohne Mietspiegel vorzubeugen, der für Mieter zu schwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen verbunden mit erheblichen Aufwendungen für Gutachten und dergleichen bei Streitigkeiten um Mieterhöhungsverlangen durch Vermieter geführt hätte.

Richtig ist, dass der Berliner Wohnungsmarkt infolge der Vereinigung eines relativ homogenen Wohnungsbestandes (West) und eines sich nach der Wende sehr stark ausdifferenzierten Wohnungsbestandes Ost einmalig in der Bundesrepublik ist und  deshalb nicht ohne weiteres mit anderen Großstädten verglichen werden kann. 

Es kommt darauf an, nicht nur die ortsübliche Vergleichsmiete möglichst genau zu erfassen, sondern auch die Spannenregelung möglichst realitätsgerecht anzuwenden. Das konnte bei der Erarbeitung des Mietspiegels 2007 gegenüber den Vermieterverbänden jedoch noch nicht durchgesetzt werden. 

Für die Erarbeitung des kommenden Mietspiegels 2009 wird die Linksfraktion darauf drängen, die Festlegung der Spannenbreiten neu vorzunehmen. Dies geschieht im Wissen über die dynamischen Entwicklungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt in den letzten 3 bis 5 Jahren. So freuten sich viele Mieter über Sanierungen und Modernisierungen ihrer Wohnungen und waren auch bereit, dafür mehr Miete zu zahlen. Andererseits finden immer mehr Menschen mit nur geringem Einkommen, insbesondere Hartz IV-Empfänger,  keine bezahlbaren Wohnungen. 

Die Wohnungspolitik des rot-roten Senats muss diesem Umstand Rechnung tragen. Dies geschieht jedoch nicht in erster Linie mit dem Instrument des Mietspiegels, sondern vornehmlich durch das Agieren der städtischen Wohnungsgesellschaften. Deren Durchschnittsmieten pro Quadratmeter sind in Berlin etwa 30 Cent günstiger als die von privaten Wohnungsunternehmen. 

Berlin, 10. Juli 2007

